
Gemeinde Sisseln
Einladung zur 

Einwohnergemeinde-
versammlung
Donnerstag, 16. November 2017 
in der Turnhalle Sisseln

18.45 Uhr  Im neuen Schulhaus: 
Hütedienst für Kinder von  
3 Jahren bis zum Kindergarten-
alter und Kinovorführung für 
Primarschulpflichtige

19.00 Uhr Versammlungsbeginn
danach  Hörnli mit Ghacktem  

und diverse Getränke

Der Stimmrechtsausweis ist an 
der Versammlung abzugeben.

Die Akten können vom 2. bis 16. November 2017 
während der Schalterstunden auf der Gemeindekanzlei 
eingesehen werden.

 Beginn um 19.00 Uhr

  Kinderhütedienst /  
Schüler-Kinovorführung

 Essen und Getränke
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Einwohnergemeinde

Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung

 1. Protokoll 

 der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2017 4

 2. Gesamterneuerungs-Wahlen 2018/2021 

 Behörden- und Kommissionswahlen 5

 3. Informationen des Gemeinderates 6

 4. Budget 2018 

  der Einwohnergemeinde Sisseln mit einem Steuerfuss von 80 % 
(keine Reduktion aufgrund des Steuerfuss-Abtausches zwischen Kanton 
und Gemeinde = Steuerfusserhöhung von 3 %) 7

 
 5.  Verpflichtungskredit  

von CHF 85'000.00 für die Erneuerung der 
Wasserleitung «Bahnhofstrasse – Alte Bündten-Strasse» 11

 6. Familienergänzende Kinderbetreuung 

 Reglement und Richtlinien 12

 7. Gemeindeverband Bezirk Laufenburg 

 
 Revidierte Satzungen 15

 8. Verschiedenes 

 
 - Termine 
- Offene Diskussion 
- Verabschiedungen 16

Hinweis: 
Für eine bessere Lesbarkeit wird in der Broschüre jeweils nur die männliche 
Form benutzt. Selbstverständlich richten wir uns an beide Geschlechter.

Montag 09.30 bis 11.30 Uhr 14.30 bis 18.00 Uhr
Dienstag/Mittwoch/Donnerstag 09.30 bis 11.30 Uhr 14.30 bis 16.30 Uhr
Freitag 09.30 bis 11.30 Uhr geschlossen

Gemeindeverwaltung Sisseln, Schulhausstrasse 7, 4334 Sisseln

Tel. 062 866 11 50

Fax 062 866 11 59

gemeindekanzlei@sisseln.ch
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Einladung zur
Gemeindeversammlung

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im September fand die Gesamterneuerungswahl für den Gemeinderat statt. 
Die für eine Wahlversammlung relativ hohe Stimmbeteiligung von 13,6 % 
(134 Stimmberechtigte) hat uns sehr gefreut. Mit der ehrenvollen Wieder-
wahl haben Sie den drei im Rat verbleibenden Mitgliedern des Gemeindera-
tes Ihr Vertrauen ausgesprochen. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle 
ganz herzlich. Die beiden neu gewählten Gemeinderätinnen Barbara Hürli-
mann und Viviane Raimann heissen wir bereits heute herzlich willkommen. 
Wir freuen uns, in knapp zwei Monaten die neue Amtsperiode 2018/2021 in 
Angriff nehmen zu dürfen und die Geschichte unseres Dorfes verantwor-
tungsvoll weiter zu gestalten.

An der diesjährigen Budgetgemeindeversammlung werden wir unter dem 
Traktandum 2 die Behörden- und Kommissionen für die nächsten 4 Jahre 
wählen. Wir danken allen, die sich für ein Amt zur Verfügung stellen und 
damit ermöglichen, dass das Milizsystem erhalten bleibt und gestärkt wird.

Auch für diese Versammlung haben wir wiederum einen kostenlosen Hüte-
dienst für Kinder von 3 Jahren bis zum Kindergartenalter sowie eine Kino-
vorführung für Primarschulpflichtige eingerichtet. Damit wird den Eltern die 
Möglichkeit geboten, an der Versammlung teilnehmen zu können und die 
Kinder ohne zeitraubende Organisation in guten Händen zu wissen.

Wie üblich erhalten Sie an diesem Abend zusätzlich zu den traktandierten 
Sachgeschäften vielseitige Informationen zu aktuellen Themen in unserer 
Gemeinde. Diskutieren Sie mit dem Gemeinderat anlässlich der Gemeinde-
versammlung und stellen Sie Ihre Fragen oder geben Sie Anregungen unter 
dem Traktandum «Verschiedenes». Es gilt auch das Anfragerecht, welches 
erlaubt, dass jede oder jeder Stimmberechtigte zur Tätigkeit der Gemeinde-
behörden und der Gemeindeverwaltung Fragen stellen kann.

Im Anschluss an die Versammlung offerieren wir Ihnen als Dankeschön für 
Ihre Teilnahme Hörnli mit Ghacktem, zubereitet von den Sissler Manne. Nut-
zen Sie diese Gelegenheit für Gespräche mit Bekannten und Freunden oder 
einen Meinungsaustausch mit Behördenmitgliedern und Funktionären.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung und laden Sie, 
liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ganz herzlich zur Budgetge-
meindeversammlung ein. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und zählen auf 
Sie.

Sisseln, im Oktober 2017 GEMEINDERAT SISSELN
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Protokoll der 
Einwohner gemeinde-

versammlung 
vom 22. Juni 2017

Traktandum 1

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2017 liegt 
auf der Gemeindeverwaltung vom 2. November 2017 bis 16. November 2017 
öffentlich auf. Interessierten wird das Protokoll selbstverständlich zugestellt. 
Bestellungen nimmt die Gemeindekanzlei unter 062 866 11 50 oder unter 
gemeindekanzlei@sisseln.ch entgegen. Das Protokoll wurde wiederum von 
der Finanzkommission geprüft. Diese empfiehlt der Einwohnergemeinde-
versammlung das Protokoll zu genehmigen.

Antrag

Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 
22. Juni 2017.
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Traktandum 2

Am 1. Januar 2018 beginnt eine neue 4-jährige Legislaturperiode. Im Hin-
blick darauf müssen die Mitglieder der Schulpflege, Finanzkommission, 
Steuerkommission, das Ersatzmitglied der Steuerkommission und das Wahl-
büro neu bestellt werden. Gemäss § 6 der Gemeindeordnung Sisseln wer-
den diese Wahlen nicht an der Urne, sondern in der Wahlversammlung vor-
genommen. Diese führt Sisseln traditionsgemäss an der Budgetgemeinde-
versammlung durch.

In der Schweiz basiert die Behörden- und Kommissionstätigkeit weitgehend 
auf dem politischen Ehren- und Nebenamt. Die Mitarbeit in der Führung des 
«Dienstleistungsunternehmens Gemeinde Sisseln» ist eine tolle und hori-
zonterweiternde Aufgabe, die ein hohes Mass an Verantwortungsbewusst-
sein erfordert. Wir wissen alle, dass unsere heutige Milizstruktur mit den vie-
len Ehren- und Nebenämtern kostengünstig ist. Tragen wir Sorge dazu, da-
mit das Milizsystem auch in Zukunft aufrechterhalten werden kann. Stellen 
Sie sich deshalb bei entsprechender Eignung für ein solch bereicherndes 
und vielseitiges Amt zur Verfügung.

Wahlvorschläge sind in der Versammlung zu machen und dürfen kurz be-
gründet werden. Ist die gewählte Person an der Versammlung anwesend, 
hat sie umgehend die Annahme oder Ablehnung der Wahl zu erklären.

Bis zum heutigen Zeitpunkt liegen die Demissionen von Barbara Hürlimann 
(Gemeinderätin ab 1. Januar 2018) und Beat Baumgartner als Mitglieder der 
Schulpflege, Urs Käser als Mitglied der Steuerkommission, Ueli Bitterli als 
Mitglied der Finanzkommission und von Stimmenzähler Thomas Kälin vor. 
Die nachstehenden bisherigen und die neuen Kandidatinnen und Kandida-
ten, welche sich bei der Gemeindekanzlei bis zur Drucklegung der Versamm-
lungsbotschaft gemeldet haben, stellen sich für die nächste Amtsperiode 
zur Verfügung. Es sind dies:

Wahlbüro (4 Mitglieder) – offene Wahl

• Andrea Rohrer-Schmid (bisher)
• René Meier (bisher)
• Beatrix Schlatter-Brunner (bisher)
• Bettina Brogle-Brauss (neu)

Schulpflege (3 Mitglieder) – geheime Wahl

• Markus Rüegsegger (bisher)
• Sonia Schmid-Gersbach (bisher)
• vakant (neu)

Finanzkommission (3 Mitglieder) – geheime Wahl

• René Ursprung (bisher)
• Alexander Käser (bisher)
• Ralf Dümpelmann (neu)

Steuerkommission (3 Mitglieder) – geheime Wahl

• Patrick Jegge (bisher)
• Thomas Raimann (bisher)
• Marion Schmid-Käser (neu)

Steuerkommission-Ersatzmitglied – geheime Wahl

• Ernst Ledermann (bisher)

Allfällige weitere Wahlvorschläge können jederzeit, bis zuletzt in der Ein-
wohnergemeindeversammlung vom 16. November 2017, vorgebracht wer-
den. Die Austeilung der Wahlzettel erfolgt in der Versammlung.

G
e

sa
m

te
rn

e
u

e
ru

n
g

sw
a

h
le

n
 2

0
1

8
/2

0
2

1
Behörden- und 
Kommissionswahlen



6

News aus Sisseln  
und der Region
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n Traktandum 3

Der Gemeinderat informiert Sie unter diesem Traktandum über aktuelle, 
lokale wie regionale Themen

Was
Wie Wer

Warum Wann
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Budget 2018 der 
Einwohnergemeinde 
Sisseln mit einem 
Steuerfuss von 80 % 
(keine Reduktion 
aufgrund des Steu-
erfuss-Abtausches 
zwischen Kanton 
und Gemeinde = 
Steuerfusserhöhung  
von 3 %)

Traktandum 4

Einen Zusammenzug des Budgets finden Sie auf den nachfolgenden Seiten 
in dieser Broschüre. Auf die detaillierte Wiedergabe des Zahlenteils in der 
Botschaft wird verzichtet. Interessierten wird das Budget 2018 auf Anfrage 
zugestellt. Bestellungen nimmt die Gemeindekanzlei unter 062 866 11 50 
oder gemeindekanzlei@sisseln.ch entgegen.

Allgemeine Bemerkungen

Gemäss § 37 Abs. 2 des Gemeindegesetzes obliegt dem Gemeinderat die 
Aufsicht über die Verwaltung und den Finanzhaushalt der Gemeinde. Die 
Finanzkommission als zuständiges Rechnungsprüfungsorgan der Gemein-
de nimmt zum Budget Stellung. Sie als Stimmberechtigte sind zuständig für 
die Festlegung des Budgets und des Steuerfusses. Das Departement Volks-
wirtschaft und Inneres, Aarau, vollzieht die staatliche Aufsicht über die kom-
munalen Haushalte.

Die Budgetierung hat die Aufgabe, die Wirtschaftlichkeit des Dienstleis-
tungsbetriebes auf der Basis von Annahmen und bereits festgelegten Abga-
ben über die zukünftige Entwicklung der Gemeinde zu planen. Das Budget 
ist für den Gemeinderat ein sehr wichtiges Führungsinstrument, welches 
Zielvorgaben und einschränkende Rahmenbedingungen aufstellt.

Neuordnung des Finanzausgleichs

Die Aargauer Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Ge-
setze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanz-
ausgleichs gutgeheissen. Diese Neuregelungen werden ab dem Rechnungs-
jahr 2018 wirksam. Bei Berücksichtigung aller Verschiebungspositionen 
kommt es in der Summe zu einer finanziellen Mehrbelastung des Kantons von 
rund 37 Millionen Franken und einer entsprechenden Entlastung der Gemein-
den. Die Neuerungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinde-
rechnungen. Unabhängig davon, ob eine Gemeinde finanziell entlastet, mehr 
belastet oder kaum betroffen wird, gibt es auf der technischen Ebene in diver-
sen Positionen Anpassungsbedarf bei der Budgetierung und Rechnungsle-
gung. Es handelt sich um folgende Lastenverschiebungen:

(–) = Entlastung der Gemeinde

(+) = Mehrbelastung für die Gemeinde

 Massnahmen gegen häusliche Gewalt: Wegfall der Gemeindebeiträge (–)

 Bussenerträge aus Strafbefehlen: Wegfall des Ertragsanteils (+)

  Personalaufwand Sprachheilfachpersonen; Verschiebung vom Bereich 
Sonderschulung in den Bereich Volksschule (–)

  Personalaufwand Volksschule: Wegfall des Zuschlags auf den Gemeinde-
beiträgen (–)

 Öffentlicher Verkehr: Wegfall der Gemeindebeiträge (–)

 Materielle Sozialhilfe: Wegfall der Kantonsbeiträge (+)

  Nicht bezahlte Krankenkassenausstände: Übernahme der Finanzierung 
durch die Gemeinde (+)

Aufwertungsreserve

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Aufwertungsreserven auch wei-
terhin, d.h. bis ins Jahr 2028 für den höheren Abschreibungsbedarf verwendet 
werden.
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Das Budget 2018 schliesst bei einem Aufwand und Ertrag von CHF 9'457'100 
mit einem kleinen Ertragsüberschuss von CHF 10'100 ab.

Die budgetierten Steuereinnahmen basieren auf den Sollstellungen 2017 zu-
züglich der vom Kanton prognostizierten Steuerwachstumsrate. Mit dem Be-
zug von etlichen neuen Wohneinheiten wurden bereits im Jahr 2017 zusätzli-
che Steuerpflichtige generiert. Auch für das Jahr 2018 gehen wir von einem 
gesunden und ansprechenden Wachstum aus.

Die Debatte um die Steuerfüsse ist in diesem Jahr speziell, da der Steuer-
fuss-Abtausch im Zusammenhang mit dem neuen Finanzausgleich zu beach-
ten ist. Der Kanton hat mit der Aufgabenteilung (im Zusammenhang mit der 
Neuorganisation des Finanzausgleichs) mehr Lasten übernommen. Zur Aus-
gleichung der Bilanz Kanton – Gemeinden müssen die Gemeinden per 2018 
die Steuerfüsse um 3% senken. Wenn die finanziellen Mittel der Gemeinden 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht ausreichen, muss ordnungsgemäss eine Er-
höhung des Steuerfusses beantragt werden. Mit der neuen Abgabe in den Fi-
nanzausgleich, welche von CHF 248'000 auf CHF 376'000 im 2018, auf CHF 
397'750 im 2019 und schlussendlich auf CHF 441'250 im 2021 ansteigt, ist es 
nicht mehr möglich auf diese 3 Steuerprozente zu verzichten, d.h. der Ge-
meinderat beantragt, den Steuerfuss bei 80 % zu belassen, was gemäss den 
Bestimmungen einer Steuerfusserhöhung von 3 % gleichkommt.

Die Gemeinde hat keine Schulden und steht finanziell gut da. Trotz der vor-
sichtigen Investitionsplanung, dem soliden Eigenkapital und den gut dotier-
ten Rückstellungen beantragt der Gemeinderat das vorliegende Budget zur 
Stabilisierung des Ergebnisses mit einer Steuerfusserhöhung von 3 % zu ge-
nehmigen.

Die Investitionsrechnung 2018 hat im Rahmen der Budgetierung einige The-
men auszuweisen. Das Nettoinvestitionsvolumen bei der Einwohnergemein-
de liegt bei CHF 758'500, jenes bei den Eigenwirtschaftsbetrieben liegt bei 
CHF 260'000.

Selbstverständlich ist es nach wie vor das oberste Ziel des Gemeinderates, den 
Finanzhaushalt unserer Gemeinde nach den Grundsätzen der Gesetzmässig-
keit, der Dringlichkeit sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen.

Fazit

Im Rahmen der neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden 
muss die Gemeinde den Steuerfuss um 3 % senken. Mit einem Steuerfuss von 
77 % kann die Gemeinde aufgrund des angestiegenen Aufwandes (erhöhte 
Abgaben in den Finanzausgleich) kein ausgeglichenes Budget präsentieren. 
Der Gemeinderat beantragt deshalb, das Budget 2018 basierend auf einem 
Steuerfuss von 80 % zu genehmigen. Wie bereits erwähnt, kommt der Ge-
meinderat der Reduktion von 3 % im Sinne des Steuerfuss-Abtausches zwi-
schen Kanton und Gemeinden damit nicht nach bzw. erhöht den Steuerfuss 
um 3 %.

Mit der Erhöhung des Steuerfusses wird die Grundlage geschaffen, eine mit-
telfristig ausreichende Selbstfinanzierung zu erreichen.

Antrag

Genehmigung des Budgets 2018 der Einwohnergemeinde Sisseln mit einem 
Steuerfuss von 80 % (keine Reduktion aufgrund des Steuerfuss-Abtausches 
zwischen Kanton und Gemeinde = Steuerfusserhöhung von 3 %).
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Traktandum 5

Ausgangslage

Im Zusammenhang mit der geplanten und durch den Gemeinderat am 21. 
August 2017 bewilligten Erschliessungsstrasse auf der Parzelle Nr. 1753 bie-
tet sich die Gelegenheit, diese Verbindungs- und Ringleitung, welche sich im 
Eigentum der Wasserversorgung Sisseln befindet, zu ersetzen.

Die Wasserleitung verbindet das Gebiet von der Bahnhofstrasse bis zur Al-
ten Bündten-Strasse und zum Gartenweg. Sie führt über die Parzelle der 
ehemaligen Erbengemeinschaft W. Vögeli und wird auf einer Länge von 100 
m ersetzt. Da es sich um eine bedeutende Ringleitung handelt, wird die Ver-
sorgungssicherheit in diesem Gebiet für die nächsten Jahrzehnte sicherge-
stellt.

Die Kosten für die reinen Sanierungsarbeiten bzw. den Ersatz der alten Was-
serleitung trägt vollumfänglich die Wasserversorgung Sisseln. An die private 
Erschliessungstrasse der Parzelle Nr. 1753 leistet die Gemeinde keinen Bei-
trag. Diese Kosten gehen zu 100 % zu Lasten der Grundeigentümerin (Fei-
nerschliessung).

Kostenberechnung

Arbeitsgattung  Kostenschätzung
Tiefbauarbeiten CHF 34'000.00
Sanitärarbeiten CHF 28'000.00
Technische Bearbeitung/Baunebenkosten CHF 12'500.00
Unvorhergesehenes CHF 4'100.00
MWST CHF 6'400.00
 Total CHF 85'000.00

Antrag

Genehmigung des Verpflichtungskredites von CHF 85'000.00 für die Erneue-
rung der Wasserleitung «Bahnhofstrasse – Alte Bündten-Strasse».

Verpflichtungskredit  
von CHF 85'000.00 für 
die Erneuerung der 
Wasserleitung  
«Bahnhofstrasse –  
Alte Bündten-Strasse»

Kies

Belag

G
U

 100

GU 100

GD 125

P
E 4 0/32.6

ausser Betrieb

GD 100

ausser Betrieb

ausser Betrieb

GU 40

ausser Betrieb

PE 40/32.6

G
D 200

G
D 200

sser Betrieb

ausser Betr ieb

Hy. Nr. 20

GD 100 in Schutzrohr

N
W

 60

1450

399
1318

406
1753

1192

1783
101

408

1640

1156

13

9

13

318

238

226110

107

106

Mauer abbrechen

1131

1139

1445

1446

Bahnhofstrasse

Lichtschacht

GD DN 125 GD DN 125

Schieber DN 125
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Ausgangslage

Die familienergänzende Kinderbetreuung gewann in gesellschaftlicher Hinsicht 
in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. Daraus entstand das Gesetz 
über die familienergänzende Kinderbetreuung, welches nach der Volksabstim-
mung vom 5. Juni 2016 auf den 1. August 2016 in Kraft gesetzt wurde.

Die Übergangsbestimmung sieht vor, dass das Gesetz bis zum Beginn des 
Schuljahrs 2018/19 umgesetzt werden muss. Die Gemeinden sind verpflich-
tet, bis spätestens zu diesem Zeitpunkt den Zugang zu einem bedarfsge-
rechten Kinderbetreuungsangebot sicherzustellen.

Die gesetzlichen Bestimmungen halten fest, dass sich der Kanton mit dem 
Beginn des Schuljahres 2018/19 nicht mehr an der Finanzierung der familie-
nergänzenden Kinderbetreuung beteiligen wird. Die Gemeinden bestim-
men, in welcher Form ein bedarfsgerechtes Angebot bereitgestellt wird. Ein 
grundsätzlicher Anspruch aus dem Kinderbetreuungsgesetz lässt sich nicht 
ableiten. Die gesetzlichen Bestimmungen der familienergänzenden Kinder-
betreuung halten jedoch fest, dass die Gemeinde für den Erlass eines Regle-
mentes über die familienergänzende Kinderbetreuung sowie über die dazu-
gehörenden Richtlinien verpflichtet ist. Darin gilt es Tarife und Rahmenbe-
dingungen für subventionierte Betreuungsverhältnisse von Kindern bis zum 
Abschluss der Primarschule zu regeln. Zudem gilt dies für den Besuch von 
Angeboten innerhalb und ausserhalb der Gemeinde.

Wie bereits erwähnt, ist für die Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes,  
Ki-BeG, die Gemeinde verpflichtet, ein Reglement und die dazugehörenden 
Richtlinien abzufassen. Hierzu sind insbesondere die Artikel 2 und 5 massge-
bend:

Art. 2 Ziele

1  Die Einwohnergemeinde Sisseln stellt den Zugang zu einem bedarfsge-
rechten Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern bis zum 
Abschluss der Primarschule sicher.

Art. 5 Finanzierung

1  Die Finanzierung erfolgt in der Regel über die Subjektfinanzierung mittels 
Gemeindebeiträge. Gemeindebeiträge sind finanzielle Beiträge der Ein-
wohnergemeinde Sisseln, welche direkt an die Erziehungsberechtigten 
ausbezahlt werden.

2  Die Einwohnergemeinde Sisseln kann mit privaten Institutionen zusam-
menarbeiten, an die sie finanzielle Beiträge ausrichtet.

Zusammen mit den Sisslerfeld-Gemeinden wurden in den vergangenen 
Monaten das Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung so-
wie die Richtlinien für die familienergänzende Kinderbetreuung erarbeitet, 
welche in allen beteiligten Gemeinden angewandt werden sollen.

Reglement und 
Richtlinien über die 

familienergänzende  
Kinderbetreuung
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Der Inhalt der ausgearbeiteten Bestimmungen regelt wie vorgegeben die An-
spruchsberechtigung sowie die Höhe und den Umfang der Beiträge der Einwoh-
nergemeinde Sisseln an die Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung. 
Entsprechend wurden zu folgenden Themen Ausführungen definiert:

  Wer hat Anspruch auf die Unterstützungsleistung
  Wie erfolgt die Auszahlung
  Gibt es besondere Anspruchsberechtigungen
  Wie hoch ist das massgebende Einkommen bzw. wie errechnet sich dies
  Wie ist die Höhe und der Anspruch der Gemeindebeiträge
  Wie hoch ist die minimale Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten
  Welches sind die Pflichten der Anspruchsberechtigten
  Welches sind die Bedingungen für teilnehmende Institutionen
  Wie wird der Vollzug geregelt (Richtlinien)
  usw.

Die Details sind dem ausgearbeiteten Reglement und den verfassten Richt-
linien über die familienergänzende Kinderbetreuung zu entnehmen. In die-
sen beiden Vorlagen wird der administrative Ablauf von der Einreichung des 
Antrages über die Grundsätze der Berechnung der Gemeindebeiträge bis 
hin zur Festsetzung der Gemeindebeiträge und der Auszahlung geregelt.

Den nachstehenden Tabellen (Anhänge 1 und 2 zu den erwähnten Richtlini-
en) kann der prozentuale Gemeindebeitrag und die Anspruchsberechtigung 
in Prozenten des Arbeitspensums entnommen werden. Die Anpassung der 
Richtlinien liegt inskünftig in der Kompetenz des Gemeinderates. Im Budget 
2018 wurde für den Zeitraum August bis Dezember 2018 ein Betrag von CHF 
15'000.00 eingestellt.

Gemäss Anhang 1 der Richtlinien über die familienergänzende Kinderbe-
treuung ist das massgebende Einkommen für den Gemeindebeitrag wie 
folgt festgelegt:

Massgebendes Einkommen Gemeindebeitrag
bis CHF 25'000 75 % 
bis CHF 30'000 70 %
bis CHF 35'000 65 %
bis CHF 40'000 60 %
bis CHF 45'000 55 %
bis CHF 50'000 50 %
bis CHF 55'000 45 % 
bis CHF 60'000 40 %
bis CHF 65'000 35 %
bis CHF 70'000 30 %
bis CHF 75'000 25 %
bis CHF 80'000 20 %
bis CHF 85'000 15 %
bis CHF 90'000 10 %
bis CHF 95'000 5 %
bis CHF 100'000 0 %

Der Gemeindebeitrag reduziert sich jeweils prozentual im Verhältnis zur Er-
höhung des Einkommens (CHF 1'000=1%). Höhere Einkommenskategorien 
haben keine Berechtigung auf Gemeindebeiträge. 
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meindebeiträge in Tagen und pro Jahr festgelegt (dies aufgrund des Ar-
beitspensums der Haushalte):

Arbeitspensum der 
Haushalte mit alleiner-
ziehenden Erziehungs-
berechtigten 

Arbeitspensum der 
Haushalte mit zwei 
Erziehungsberechtig-
ten oder alleinerzie-
hende Erziehungsbe-
rechtigte, die in einer 
gefestigten Lebensge-
meinschaft leben

Maximaler Anspruch 
auf Gemeindebeiträge 
in Tagen pro Jahr 

  20 % 120 %   44
  30 % 130 %   66
  40 % 140 %   88
  50 % 150 % 110
  60 % 160 % 132
  70 % 170 % 154
  80 % 180 % 176
  90 % 190 % 198
100 % 200 % 220

Umsetzung

In der Praxis werden Familien ihren Anspruch auf einen Gemeindebeitrag 
bei der Abteilung Finanzen geltend machen können. Dabei ist die erfolgte 
Zahlung mit entsprechendem Zahlungsnachweis zu belegen. Zugleich ist 
die Abteilung Finanzen zu ermächtigen, die einschlägigen Steuerdaten beim 
Steueramt zu erheben. Der entsprechende Gemeindebeitrag wird danach 
verfügt und der Beitrag direkt an die anspruchsberechtigten Eltern ausge-
richtet.

Das vorliegende Reglement und die Richtlinien sind von der Gemeindeab-
teilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres juristisch überprüft 
worden.

Interessierten werden das Reglement und die Richtlinien auf Bestellung zu-
gestellt oder am Kanzleischalter abgegeben. Zudem können das Reglement 
und die Richtlinien auf www.sisseln.ch heruntergeladen werden.

Anträge

6.1.  Genehmigung des Reglements über die familienergänzende Kin-
derbetreuung (KiBegG) mit Inkraftsetzung per 1. August 2018.

6.2.  Genehmigung der Richtlinien über die familienergänzende Kinder-
betreuung (KiBegG) mit Inkraftsetzung per 1. August 2018.
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Traktandum 7

Ausgangslage

Seit über 40 Jahren erbringt der Gemeindeverband Bezirk Laufenburg für 
die Gemeinden der Region soziale Dienstleistungen in folgenden Fachberei-
chen:

- Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD, früher Amtsvormundschaft)
- Logopädischer Dienst (Lpd)
- Mütter- und Väterberatung (MVB)
- Jugend- und Familienberatung (JFB)

Beim Gemeindeverband handelt es sich um eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts im Sinne von § 74 ff. des Gesetzes über die Einwohnergemein-
den. Die aktuellen Satzungen stammen aus dem Jahr 2002.

Einführung einer Geschäftsführung

Bisher war der Gemeindeverband sowohl in strategischer als auch in opera-
tiver Hinsicht direkt durch den Vorstand geführt worden, was bedeutete, 
dass die verantwortlichen Vorstandsmitglieder den einzelnen Fachbereichs-
leitern direkt vorgesetzt waren. Die zunehmend komplexen Herausforde-
rungen der einzelnen Fachbereiche als auch der operativen und personellen 
Führung des Verbands sind mit einem Vorstandsamt in Milizfunktion nicht 
mehr vereinbar. Vielmehr ist dazu eine Geschäftsführung erforderlich, wel-
che eine ausreichende zeitliche Präsenz vor Ort sicherstellen kann und zu-
gleich über das fachliche Know-How als auch ausgewiesene Manage-
ment-Fähigkeiten verfügt.

Die neue Verbandsstruktur wurde von der Abgeordnetenversammlung des 
Gemeindeverbands am 29.03.2017 bestätigt.

Revidierte Satzungen

Die Einführung einer Geschäftsführung mit eigenen Kompetenzen beding-
te eine Anpassung der Verbandssatzungen. Der Verbandsvorstand nahm 
dies zum Anlass, die Satzungen einer generellen Überprüfung zu unterzie-
hen.

Die revidierten Satzungen wurden durch den Rechtsdienst der kantonalen 
Gemeindeabteilung vorgeprüft und von der Abgeordnetenversammlung 
am 24.08.2017 genehmigt. Interessierten werden die Satzungen auf Bestel-
lung zugestellt oder am Kanzleischalter abgegeben. Zudem können diese 
auf www.sisseln.ch heruntergeladen werden.

Kompetenz Gemeindeversammlung

Gemäss § 8 Abs. 1 der aktuellen Satzungen bedürfen Satzungsänderungen 
mit finanziellen Auswirkungen der Zustimmung der Verbandsgemeinden 
und der Rechtskontrolle des Regierungsrats.

Die vorgenommenen Satzungsänderungen erfordern gestützt auf diese Be-
stimmung im Bereich der Einführung einer Geschäftsführung (Regelungen 
in den §§ 4 lit. c sowie 12 der Satzungen) die Zustimmung der Gemeindever-
sammlungen der einzelnen Verbandsgemeinden. Die übrigen Anpassungen 
liegen in der Kompetenz der Abgeordnetenversammlung.

Antrag

Genehmigung der revidierten Satzungen des Gemeindeverbands Bezirk 
Laufenburg.

Revidierte Satzungen
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Am Ende einer Amtsperiode gilt es, langjährige verdiente Behörden- und 
Kommissionsmitglieder zu verabschieden. In diesem Jahr sind dies:

Finanzkommission

Ueli Bitterli, Mitglied der Finanzkommission von 1.1.2016 bis zum Wegzug 
am 30.6.2017

Wahlbüro

Thomas Kälin, Mitglied des Wahlbüros von 1.1.2010 bis zum Wegzug am  
31.8.2017

Schulpflege

Barbara Hürlimann, Mitglied der Schulpflege seit 1.1.2016

Beat Baumgartner, Mitglied der Schulpflege seit 1.10.2003

Steuerkommission

Urs Käser, Mitglied der Steuerkommission seit 1.1.1998, Präsident seit 1.1.2010

Gemeinderat

Urs Schmid, Gemeinderat seit 1.1.2002, Vizeammann seit 1.8.2007

Termine,  
offene Diskussion  

und Verabschiedungen
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Antragsrecht

Jeder Stimmberechtigte hat das Recht, zu den in der Traktandenliste aufge-
führten Sachgeschäften Anträge zur Geschäftsordnung und zur Sache zu 
stellen (§ 27 Abs. 1 Gemeindegesetz). Für das Aufstellen der Traktandenliste 
ist der Gemeinderat zuständig.

Anträge zur Geschäftsordnung sind sogenannte formelle Anträge (z.B. Rück-
weisungsantrag); Anträge zur Sache sind solche materieller Natur (z.B. Ände-
rungs- bzw. Ergänzungsantrag).

Die Antragstellenden sind gebeten, ihre Anträge sofern möglich an der Ge-
meindeversammlung dem Vorsitzenden auch schriftlich abzugeben, damit 
die korrekte Formulierung der Anträge gewährleistet ist. Vielen Dank.

Recht auf Durchführung einer geheimen Abstimmung

Ein Viertel der an der Versammlung anwesenden Stimmberechtigten kann 
eine geheime Abstimmung verlangen.

Vorschlagsrecht

Jeder Stimmberechtigte ist befugt, der Versammlung die Überweisung ei-
nes neuen Gegenstandes zum Bericht und Antrag vorzuschlagen. Stimmt 
die Versammlung einem solchen Überweisungsantrag zu, hat der Gemein-
derat den betreffenden Gegenstand zu prüfen und auf die Traktandenliste 
der nächsten Versammlung zu setzen. Ist dies nicht möglich, hat er der Ver-
sammlung die Gründe darzulegen.

Anfragerecht

Jeder Stimmberechtigte kann zur Tätigkeit der Gemeindebehörden und der 
Gemeindeverwaltung Anfragen stellen. Diese sind sofort oder an der nächs-
ten Versammlung zu beantworten. Das Anfragerecht wird in der Regel unter 
dem Traktandum «Verschiedenes» ausgeübt.

Rückkommensantrag

Ein Antrag auf Rückkommen auf ein Geschäft, das schon beschlossen wor-
den ist, ist bis zum Ende der Gemeindeversammlung möglich. Dieser Ord-
nungsantrag ist der Abstimmung zu unterbreiten. Wird er angenommen, ist 
Rückkommen beschlossen und das Geschäft steht wieder zur Behandlung 
offen.

Abschliessende Beschlussfassung

Die Gemeindeversammlung entscheidet über die zur Behandlung stehen-
den Sachgeschäfte abschliessend, wenn die beschliessende Mehrheit we-
nigstens einen Fünftel der Stimmberechtigten ausmacht.

Publikation der Versammlungsbeschlüsse

Alle Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung sind ohne Verzug zu 
veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt im Bezirksanzeiger (amtliches 
Publikationsorgan der Gemeinde).

Ihre Rechte
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Nicht abschliessend gefasste positive und negative Beschlüsse der Gemein-
deversammlung sind der Urnenabstimmung zu unterstellen, wenn dies von 
einem Viertel der Stimmberechtigten innert dreissig Tagen, gerechnet ab 
Veröffentlichung, schriftlich verlangt wird. Vom fakultativen Referendum 
ausgeschlossen sind Beschlüsse über die Zusicherung des Gemeindebür-
gerrechts.

Urnenabstimmung / Referendumsabstimmung

Ist gegenüber einem Versammlungsbeschluss das Referendum zustande 
gekommen, so entscheidet die Gesamtheit der Stimmberechtigten an der 
Urne. Der Urnenabstimmung unterliegen in allen Fällen (obligatorisches Re-
ferendum) die Änderung der Gemeindeordnung, Beschlüsse über Änderun-
gen im Bestand von Gemeinden und solche auf Einführung der Organisati-
on mit Einwohnerrat.

Beschwerderecht

Gegen Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung kann beim Depar-
tement Volkswirtschaft und Inneres, Gemeindeabteilung, 5001 Aarau, Be-
schwerde geführt werden. Die Frist beträgt 20 Tage.
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Hallenbad • Bodenackerstrasse 2 • 4334 Sisseln • Tel. 062 873 29 29 • hallenbad@sisseln.ch

Das Hallenbad Sissila ist ein Familien– und Freizeitbad mit folgendem Angebot: 

 Nichtschwimmerbecken mit Sitzgelegenheit für Eltern 
 Schwimmerbecken mit unterschiedlichen Tiefen, 1m Sprungbrett 
 Wassertemperatur zwischen 28 – 30 Grad 
 Wasserrutschbahn, 46 m lang 
 Saunalandschaft: Finnische Sauna, zwei Dampfbäder, Innenhof, Ruhezone 
 Solarium 
 Schulschwimmen mit Aufsicht 
 Bahnmieten für Vereine und Schwimmkurse 
 Bistro mit dem kleinen aber feinen Angebot an Speisen und Getränken 

Wochentage  Öffnungszeiten Reservation der Sauna 

Montag, Dienstag, Donnerstag  15.00 bis 21.30 Uhr  Montag und Mittwoch für Herren 
Mittwoch und Freitag  13.30 bis 21.30 Uhr  Dienstag und Donnerstag für Damen 
Samstag  13.30 bis 18.30 Uhr Freitag–Sonntag gemischte Sauna
Sonn- und Feiertage 10.00 bis 17.00 Uhr 
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